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Resolutionen der 62. Weltgesundheitsversammlung, die für die Europäische Region der WHO von besonderem  
Interesse sind 

Grundsatz- und Fachfragen 

Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

WHA62.1 Prävention von 
vermeidbaren Er-
blindungen und Be-
einträchtigungen 
des Sehvermögens 

 Erkrankungen der Sinnesorgane sind für 5% der Gesamt-
zahl der behinderungsbereinigten Lebensjahre (DALY-
Verluste) infolge von nichtübertragbaren Krankheiten ve-
rantwortlich1 . 

 Da Erblindungen chronischer Natur und meist auf nicht-
übertragbare Krankheiten (wie Diabetes) zurückzuführen 
sind, sollten Erblindungen und Beeinträchtigungen des 
Sehvermögens im Rahmen umfassender Pläne zur Bewäl-
tigung nichtübertragbarer Krankheiten behandelt werden. 

 Wie bei den nichtübertragbaren Krankheiten sind auch 
hier Maßnahmen der primären Gesundheitsversorgung und 
gemeindenahe Maßnahmen für die Prävention unverzicht-
bar. 

 Die Mitgliedstaaten der Europäischen Region haben sich 
mit dieser Thematik bisher nur im Kontext der Prävention 
und Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten befasst. 

 Die Handlungskonzepte in der Europäischen Region 
der WHO werden im Kontext der Bekämpfung von 
nichtübertragbaren Krankheiten angesiedelt sein. 

 Das WHO-Regionalbüro für Europa wird die Mit-
gliedstaaten dringend auf die Bedeutung der Förde-
rung der Augengesundheit sowie der Bekämpfung 
vermeidbarer Erblindungen durch umfassende Kon-
zepte im Bereich der nichtübertragbaren Krankheiten 
hinweisen. 

WHA62.2 Gesundheitliche Be-
dingungen in dem 
besetzten palästinen-
sischen Gebiet ein-
schließlich Ost-

In Resolution WHA62.2 erinnert die Weltgesundheitsversammlung an 
frühere Resolutionen über die gesundheitlichen Bedingungen in dem 
besetzten Gebiet und insbesondere an die Resolution EB124.R4, in 
der eine tiefe Besorgnis über die schwerwiegende Verschlechterung 
der Gesundheitsbedingungen vor allem der Zivilbevölkerung im be-

Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Region der WHO 
haben die gesundheitlichen Sofortmaßnahmen durch Mobilisie-
rung von Ressourcen zur Linderung des Leides der betroffenen 
Bevölkerung während der Gaza-Krise unterstützt und beteiligen 
sich auch weiterhin an den laufenden Anstrengungen für Wie- E
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 1 Europäischer Gesundheitsbericht 2005. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für Europa, 2005. 9/6    
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

Jerusalems und auf 
dem besetzten syri-
schen Golan 

setzten Gazastreifen im Zuge der Gaza-Krise zum Ausdruck kommt. 

Die Weltgesundheitsversammlung nimmt den Bericht der Generaldi-
rektorin über die gesundheitlichen Bedingungen in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet zur Kenntnis und nimmt besorgt die Schluss-
folgerungen des Berichts der Generaldirektorin über die Sondermissi-
on im Gesundheitsbereich in den Gazastreifen zur Kenntnis. 

Sie äußert sich besorgt über die Verschlechterung der wirtschaftlichen 
und gesundheitlichen Bedingungen sowie die Verschärfung der hu-
manitären Krise, das wachsende Maß an Ernährungsunsicherheit und 
die Auswirkungen der Mauer (im besetzten palästinensischen Gebiet) 
auf den Zugang der Bevölkerung zur Gesundheitsversorgung. 

Sie appelliert dringend an die Mitgliedstaaten sowie an zwischenstaat-
liche und nichtstaatliche Organisationen, aktiv zur Bewältigung der 
Gesundheitskrise beizutragen. 

Sie ersucht die Generaldirektorin, die Schaffung medizinischer Ein-
richtungen zu unterstützen, fachliche Hilfe zur Erfüllung der dringen-
den gesundheitlichen Bedürfnisse bereitzustellen, den Ausbau des 
Gesundheitssystems zu fördern und der 63. Weltgesundheitsversamm-
lung über die Umsetzung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

derherstellung und Wiederaufbau des Gesundheitswesens im 
Gazastreifen. 

Durch Kontakte mit den israelischen Behörden auf hoher Ebene 
sowie in enger Abstimmung mit dem WHO-Regionalbüro für 
den östlichen Mittelmeerraum und dem  WHO-Büro für das 
Westjordanland und den Gazastreifen hat das Regionalbüro für 
Europa günstige Voraussetzungen für die Bereitstellung medizi-
nischer und humanitärer Hilfe für den Gazastreifen geschaffen. 

Das Regionalbüro für Europa hat seine Besorgnis über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung 
zum Ausdruck gebracht und angeboten, die Hilfsmaßnahmen 
technisch und operativ zu unterstützen. Es wird sich auch wei-
terhin bei den Geldgebern, insbesondere der EU-Kommission, 
und bei den Mitgliedstaaten für die Mobilisierung von Ressour-
cen und für die Unterstützung der Anstrengungen für die Wie-
derherstellung des Gesundheitssystems in den betroffenen Ge-
bieten einsetzen. 

WHA62.10 Vorbereitung auf eine 
Influenzapandemie: 
Überlassung von 
Grippeviren, Zugang 
zu Impfstoffen und 
sonstige Nutzentei-
lung 

Diese Resolution ist ein wichtiger Schritt nach vorne, da sie der WHO 
den Auftrag zur Fertigstellung der Arbeit ohne die Notwendigkeit wei-
terer zwischenstaatlicher Tagungen erteilt. Diese Lösung erhielt starke 
Unterstützung von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 
wie auch von nicht der EU angehörenden Ländern. Die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Region der WHO sind bereit, das Vereinbarte umzu-
setzen und sich gleichzeitig aktiv an der Lösung der noch ausstehenden 
Fragen zu beteiligen. 

Das Regionalbüro strebt dort, wo dies angemessen und realistisch 
ist, bei der Lösung der noch ausstehenden Fragen eine Einbezie-
hung des Sekretariats beim WHO-Hauptbüro an. 

Das Regionalbüro sollte weiterhin günstige Voraussetzungen für 
den rechtzeitigen Austausch von Virenproben durch die Mitglied-
staaten der Europäischen Region schaffen und diesen Austausch 
überwachen. 
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WHA62.11 Mittelfristiger Stra-
tegieplan 2008–
2013 einschließlich 
des Programmhaus-
haltsentwurfs 2010–
2011 

Der Programmhaushaltsentwurf 2010–2011 belief sich ursprünglich auf 5,383 Mrd. US-$; davon entfielen 3,888 Mrd. US-$ 
auf die Sektion „WHO-Programme“. Angesichts der wachsenden Erkenntnis, dass die Organisation ihr Wachstum konsolidie-
ren und ihre Umsetzungskapazitäten verstärken muss, sowie nach einer Bestandsaufnahme der organisationsweiten Umset-
zung im ersten Jahr des Zweijahreszeitraums 2008–2009 und nach gebührender Berücksichtigung der Stellungnahmen und 
Empfehlungen aus der 124. Tagung des Exekutivrats entschloss sich die Generaldirektorin zu einer Kürzung des Programm-
haushalts 2010–2011. 

Unter Berücksichtigung der Beratungen des Exekutivrats erfolgte eine verstärkte Schwerpunktlegung auf bestimmte Strategi-
sche Ziele (SO), so dass fünf der fachbezogenen Strategischen Ziele geringere Kürzungen als die durchschnittlichen 10% hin-
nehmen mussten: 
 SO 3 und SO 6, um der Billigung des Aktionsplans für die globale Strategie zur Prävention und Bekämpfung nichtüber-

tragbarer Krankheiten durch die 61. Weltgesundheitsversammlung Rechnung zu tragen; 

 SO 4 und SO 9, um die Anstrengungen zur Erfüllung der Millenniums-Entwicklungsziele in Bezug auf die Gesundheit 
von Kindern und Müttern zu intensivieren; 

 SO 7, um den Empfehlungen der Kommission für soziale Determinanten von Gesundheit Rechnung zu tragen. 

Die übrigen sechs fachbezogenen Strategischen Ziele mussten überdurchschnittliche Kürzungen hinnehmen; in den meisten 
Fällen jedoch werden die Beträge im Etat für 2010–2011 gegenüber dem gegenwärtigen Niveau erhöht. Ein besonderer 
Schwerpunkt wird auf folgende Ziele gelegt: 

 SO 8, um den Zusammenhang zwischen Gesundheitssituation und Klimawandel stärker hervorzuheben; 

 SO 10, insbesondere die Bemühungen zur Neubelebung der primären Gesundheitsversorgung (dem Schwerpunkt des 
Weltgesundheitsberichts 2008); und 

  SO 11, wegen der Präqualifikation und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln und der Arbeit in den Bereichen Gesund-
heit, Innovation und geistige Eigentumsrechte. 

Der daraus resultierende Haushaltsentwurf für die Sektion „WHO-Programme“ im Zeitraum 2010–2011 basiert auf dem an-
genommenen Programmhaushalt 2008–2009 (d. h. der Sektion „WHO-Programme“ in Höhe von 3,742 Mrd. US-$ abzüglich 
10%). Für die Europäische Region bedeutet dies in der von der Weltgesundheitsversammlung im Mai diesen Jahres ange-
nommenen Fassung eine Kürzung um 29 Mio. US-$ gegenüber der der 58. Tagung des Regionalkomitees im September 2008 
vorgelegten Fassung. Auch wenn das Regionalbüro durch die Aufteilung dieser Kürzung auf die einzelnen Strategischen Ziele 
vor Probleme hinsichtlich der regionalen Prioritäten gestellt wird, so wird es doch alles in seinen Kräften Stehende tun, um im 
Rahmen des angenommenen Programmhaushalts qualitativ hochwertige Arbeit im Dienste der Mitgliedstaaten zu leisten. 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

WHA62.12 Primäre Gesund-
heitsversorgung und 
Stärkung der Ge-
sundheitssysteme 

Diese Resolution baut auf einer Reihe früherer Resolutionen 
der Weltgesundheitsversammlung sowie auf der Erklärung 
von Alma-Ata von 1978 auf. Mit der Resolution erneuern die 
Mitgliedstaaten ihr Bekenntnis zur Förderung der primären 
Gesundheitsversorgung und zur Stärkung der Gesundheitssys-
teme, das in jüngster Zeit auf Gipfeltreffen und Konferenzen 
wie der Europäischen Ministerkonferenz der WHO zum The-
ma Gesundheitssysteme im Juni 2008 in Tallinn (Estland) und 
der Konferenz anlässlich des 30. Jahrestages der Erklärung 
von Alma-Ata, die im Oktober 2008 in Almaty (Kasachstan) 
stattfand, bekräftigt wurde. Die Resolution knüpft an die vier 
Empfehlungen aus dem Weltgesundheitsbericht 2008 sowie 
an den Abschlussbericht der Kommission für soziale Deter-
minanten von Gesundheit an. Sie enthält einen Aufruf zu ei-
nem stärkeren und dauerhaften Engagement für die Finanzie-
rung der primären Gesundheitsversorgung, insbesondere im 
Hinblick auf eine wirksamere Gestaltung von Hilfsmaßnah-
men, namentlich vor dem Hintergrund des gegenwärtig welt-
weiten Zusammenwirkens von Finanz- und Nahrungsmittel-
krise und Klimawandel. 

Konkret werden in der Resolution die Mitgliedstaaten drin-
gend aufgefordert, in sämtlichen vier allgemeinen Handlungs-
richtungen Maßnahmen zur Stärkung der primären Gesund-
heitsversorgung nach Maßgabe des Weltgesundheitsberichts 
2008 zu ergreifen. Manche dieser Maßnahmen sind eher all-
gemeiner Natur, z. B. die Förderung einer aktiven Beteiligung 
aller Bürger an der Gestaltung und Verbesserung der Gesund-
heitssituation und der Gesundheitsversorgung, während ande-
re in hohem Maße spezifisch sind (Ausbildung einer ausrei-
chenden Zahl von Gesundheitsfachkräften, einschließlich 

Das Regionalkomitee hat die Charta von Tallinn gebil-
ligt, in der grundsätzlich dieselbe Botschaft wie in Reso-
lution WHA62.12 vermittelt wird: die Notwendigkeit der 
Stärkung der Gesundheitssysteme unter Schwerpunktle-
gung auf die primäre Gesundheitsversorgung. 

Auf der politischen Ebene – und insbesondere vor dem 
Hintergrund der globalen Finanzkrise – wird in der Char-
ta ein festes politisches Bekenntnis der Mitgliedstaaten 
der Region zur Auseinandersetzung mit sozialen Zielen 
als politisch gleichrangig mit der Verfolgung wirtschaft-
licher und finanzieller Ziele gefordert. 

Das Regionalbüro wird auch künftig  

 die Mitgliedstaaten bei der Überwachung und Eva-
luation der Leistung ihrer Gesundheitssysteme un-
terstützen, für die die Ebene der primären Gesund-
heitsversorgung eine wesentliche Komponente dar-
stellt; 

 über gewonnene Erkenntnisse sowie Beispiele für 
gute Praxis berichten; 

 die Ausrichtung und Abstimmung der globalen In-
terventionen mit dem Ziel der Stärkung der Ge-
sundheitssysteme aktiv unterstützen; 

 die Kapazitäten und Finanzmittel des Regionalbüros 
verstärken, um die Mitgliedstaaten in ihren Bemü-
hungen um Fortschritte hinsichtlich der vier allge-
meinen Handlungsrichtungen für eine Erneuerung 
der primären Gesundheitsversorgung nach Maßgabe 
des Weltgesundheitsberichts 2008 (u. a. bei der 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

Pflegekräfte in der primären Gesundheitsversorgung, He-
bammen und verbundene Berufsgruppen sowie Familienärz-
te). Insgesamt enthält die Resolution ein umfassendes Be-
kenntnis der Mitgliedstaaten zur Fortsetzung der Reformen in 
ihren Gesundheitssystemen auf der Grundlage der in der Er-
klärung von Alma-Ata zugrunde gelegten Werte und Grund-
sätze wie Chancengleichheit, Solidarität, soziale Gerechtig-
keit, allgemeiner Zugang zur Gesundheitsversorgung, sektor-
übergreifende Maßnahmen, Bürgerbeteiligung, integrierte Ge-
sundheitsangebote, Führungskompetenz und evidenzbasierte 
Konzepte. 

Ausarbeitung von Umsetzungsplänen) zu unterstüt-
zen; und 

 zusammen mit dem Themenbereich Gesundheits-
systeme und Gesundheitsleistungen beim WHO-
Hauptbüro auf die Ausarbeitung eines Umsetzungs-
plans und die Bestimmung des finanziellen und per-
sonellen Bedarfs für die Umsetzung der Resolution 
hinarbeiten. 

WHA62.13 Traditionelle Medi-
zin 

In vielen Entwicklungsländern ist die traditionelle Medizin 
der erste und einzige Zugangspunkt der Patienten zum Ge-
sundheitssystem – und ein wichtiger Bestandteil der primä-
ren Gesundheitsversorgung. Die traditionelle Medizin hat 
viele Erscheinungsformen (Heilpflanzenmedizin, Akupunk-
tur, ayurvedische Medizin, Homöopathie, Chiropraktik usw.) 
und ist auch in zahlreichen Ländern der Europäischen Region 
verbreitet. Einige Gesundheitsministerien verfügen sogar ü-
ber Abteilungen, die sich speziell mit dem Bereich der tradi-
tionellen Medizin befassen. 

Im November 2008 fand in China eine unter der Schirmherr-
schaft der WHO stehende Konferenz über traditionelle Me-
dizin statt, deren Ergebnis die Erklärung von Peking war, in 
der die Bedeutung der traditionellen Medizin und ihrer Ein-
bindung in die Gesundheitssysteme der Länder hervorgeho-
ben wurde. In dieser Resolution werden die Mitgliedstaaten 
dringend aufgefordert, eine Annahme dieser Erklärung in 
Betracht zu ziehen; ferner wird die Generaldirektorin gebe-

Die WHO arbeitet mit vielen Ländern Südosteuropas 
und mit den Neuen Unabhängigen Staaten bei der Stär-
kung ihrer Regulierungssysteme zusammen; diese Ar-
beit erstreckt sich auch auf den Bereich der Heilpflan-
zenmedizin. Ferner stimmt die WHO ihre Arbeit zu den 
normativen und regulatorischen Aspekten auch mit der 
EU ab und arbeitet auf diesem Gebiet auch mit dem Eu-
roparat zusammen. 

Die WHO bereitet derzeit eine weltweite Bestandsauf-
nahme zur Situation der traditionellen Medizin in den 
Mitgliedstaaten vor, die im Ergebnis (auch für die Län-
der der Europäischen Region) eine Aussage darüber er-
möglicht, ob und inwiefern die traditionelle Medizin in 
die Gesundheitssysteme eingebunden ist und eine ent-
sprechende Kostenerstattung erfolgt. 

Das Programm der WHO für traditionelle Medizin wird 
von mehreren EU-Staaten und konkret auch von einer 
Reihe von Kooperationszentren in der Europäischen 

9/6    



 
E

U
R

/R
C

5
9/6 

S
eite 6 

   

Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

ten, die Mitgliedstaaten auf Wunsch bei deren Umsetzung zu 
unterstützen. 

In den meisten Ländern der Europäischen Region sind die 
traditionelle Medizin und die sie ausübenden Personen in ir-
gendeiner Form der Regulierung unterworfen; dies gilt ins-
besondere für die Sicherheitsaspekte. In einigen Ländern 
sind bestimmte Formen der traditionellen Medizin im Ge-
sundheitssystem erstattungsfähig. Natürlich besteht ein 
Spannungsverhältnis zwischen den Verfahren der evidenzba-
sierten Medizin und der Kostenerstattung für bestimmte Me-
thoden der traditionellen Medizin. 

In der Resolution wird die Bedeutung der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der traditionellen Medi-
zin im Rahmen der globalen Strategie für öffentliche Ge-
sundheit, Innovation und geistige Eigentumsrechte hervorge-
hoben. 

Region unterstützt. 

In verschiedenen Forschungs- und Entwicklungspro-
grammen in Europa wird auch die Wirksamkeit und Si-
cherheit der traditionellen Medizin untersucht. Diese 
Bemühungen könnten im Rahmen der globalen Strate-
gie für öffentliche Gesundheit, Innovation und geistige 
Eigentumsrechte weiter ausgedehnt werden. 

WHA62.14 Abbau von Chancen-
ungleichheit im Ge-
sundheitsbereich 
durch Ansetzen an 
den sozialen De-
terminanten von 
Gesundheit 

Die Notwendigkeit, die sozial bedingten Defizite in der ge-
sundheitlichen Chancengleichheit abzubauen, ist auch ein 
Thema für die Europäische Region. Solche Defizite sind in 
allen Mitgliedstaaten offensichtlich. 

Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Region haben die-
ses Thema bereits auf die gesundheitspolitische Tagesord-
nung gesetzt. Beispiele hierfür sind Strategien zur Bewälti-
gung der gesundheitlichen Chancengleichheit in Finnland, 
Norwegen, Slowenien, Spanien und dem Vereinigten König-
reich. Darüber hinaus haben mehrere Mitgliedstaaten die 
Notwendigkeit erkannt, die Gesundheitssituation gefährdeter 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Region hatten 
während der Konferenz von Tallinn im Juni 2008 die 
Gelegenheit, über die vorläufigen Arbeitsergebnisse der 
Kommission für soziale Determinanten von Gesundheit 
zu diskutieren, während die Empfehlungen der Kom-
mission für soziale Determinanten von Gesundheit 
während einer Fachdiskussion auf der 58. Tagung des 
Regionalkomitees im September 2008 in Tiflis erörtert 
wurden. 

Das Regionalbüro hat eine Außenstelle in Venedig, die 
sich ausschließlich mit den sozialen Determinanten von 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

Bevölkerungsgruppen (z. B. der Roma-Bevölkerung in Län-
dern wie Kroatien, Rumänien und Serbien) zu einer politi-
schen Priorität zu erklären. 

Aber auch in den EU-Staaten treten durch soziale Determi-
nanten bedingte Defizite in der gesundheitlichen Chancen-
gleichheit zutage. Deshalb beabsichtigt Spanien, dieses 
Thema auf die Tagesordnung seiner EU-Präsidentschaft im 
Jahr 2010 zu setzen. 

Die Notwendigkeit einer Stärkung der Kapazitäten der Ge-
sundheitssysteme für die Bewältigung der Gesundheitsdeter-
minanten im weiteren Sinne und den Abbau von Defiziten in 
der gesundheitlichen Chancengleichheit wird in der Charta 
von Tallinn konkret thematisiert und war auch der Gegens-
tand verschiedener Resolutionen der 58. Tagung des Regio-
nalkomitees (z. B. Resolutionen „Steuerung der Gesundheits-
systeme“ und „Strategien zur Verhaltensänderung“). 

Gesundheit befasst. 

In den aktuellen Verhandlungen der Länder mit dem 
Regionalbüro über fachliche Hilfe (in Form von zwei-
jährigen Kooperationsvereinbarungen (BCA) oder 
durch andere Unterstützungsmaßnahmen) ist sowohl für 
diesen Bereich als auch für andere in Resolution 
WHA62.14 behandelte Aspekte (z. B. Stärkung der Fä-
higkeit der Gesundheitsministerien zum aktiven Eintre-
ten für mehr gesundheitliche Chancengleichheit in allen 
Politikbereichen, Verbesserung der Gesundheitsinfor-
mationssysteme und Förderung sektorübergreifender 
Maßnahmen) ein deutlich gestiegenes Interesse seitens 
der Mitgliedstaaten zu verzeichnen. Ein Tätigkeitsbe-
reich, in dem die Mitgliedstaaten offensichtlich in zu-
nehmendem Maße fachliche Hilfe suchen, ist SO 7. 

Um die Kapazitäten und Fähigkeiten der Mitarbeiter 
des Regionalbüros auf diesem Gebiet zu verbessern, 
wurden die sozialen Determinanten von Gesundheit zu 
einer Priorität für Personalfortbildungsmaßnahmen für 
den Zeitraum 2010–2011 erklärt, und die Außenstelle in 
Venedig hat der Führungsebene diesbezüglich einen 
konkreten Vorschlag für den gesamten Geschäftsbe-
reich des Regionalbüros vorgelegt. 

WHA62.15 Prävention und Be-
kämpfung multire-
sistenter und exten-
siv resistenter Tu-
berkulosestämme 

Multiresistente und extensiv resistente Formen der Tuberkulo-
se (MDR- bzw. XDR-Tb) gehören zu den größten Herausfor-
derungen für die Tuberkulosebekämpfung in der Europäischen 
Region. Nach jüngsten Schätzungen der WHO waren 2007 
unter den neu entdeckten Tuberkulosefällen 43 600 Fälle von 

Das Regionalbüro wird in Zusammenarbeit mit dem 
WHO-Hauptbüro die Mitgliedstaaten bei der Erstellung 
von Surveillance-Protokollen für Arzneimittelresistenz 
unterstützen. Während der Überwachung und Evaluation 
von Feldmissionen werden die Daten von Teams der 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

MDR-Tb (10,35%). Von den weltweit 27 Ländern mit hoher 
Belastung durch MDR-Tb liegen 15 in der Europäischen Re-
gion: Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Estland, Georgien, 
Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Republik Moldau, 
Russische Föderation, Tadschikistan, Ukraine, Usbekistan und 
Weißrussland. Fast die Hälfte der weltweit 50 Länder mit bes-
tätigten Fällen von XDR-Tb gehören zur Europäischen Regi-
on; sie weisen überdies auch die höchsten Raten auf. Um die 
Tuberkulose wirksamer bekämpfen und die in den Millenni-
ums-Entwicklungszielen enthaltenen Vorgaben erfüllen zu 
können, muss die Europäische Region „mit einer Stimme spre-
chen, als eine Region und als ein Europa“, wie auf dem Europä-
ischen Ministerforum der WHO zum Thema „Alle gegen Tu-
berkulose“ im Oktober 2007 hervorgehoben wurde. Deshalb 
müssen Herausforderungen wie Fachkräfteausbildung ange-
sichts der Personalkrise im Gesundheitswesen, Initiativen im 
Bereich des Laborwesens, Tuberkulose-HIV-Koinfektion, ra-
tionelle Verwendung von Arzneimitteln, Infektionsbekämp-
fungsmaßnahmen und Verfahrensforschung allesamt ent-
schlossen angegangen werden.  

WHO sowie von lokalen Experten validiert und die Er-
gebnisse bestätigt. 

Das Regionalbüro erstellt auch allgemeine Leitlinien und 
bietet fachliche Unterstützung bei der Bekämpfung der 
MDR- und XDR-Tb an. Hierbei müssen, um eine Über-
tragung zu verhindern, die Schwerpunkte sowohl auf die 
Stärkung der grundlegenden Bekämpfungsmaßnahmen 
und die Verhinderung der Entstehung von Arzneimittel-
resistenzen als auch auf die wirksame Diagnose und Be-
handlung von Fällen von MDR- und XDR-Tb gelegt 
werden. All diese Herausforderungen, einschließlich der 
hohen Raten für Arzneimittelresistenz, der Tuberkulose-
HIV-Koinfektion, der Fachkräfteausbildung und der Mit-
telbeschaffung, werden durch die Umsetzung der Strate-
gie „Stopp der Tb“, den Plan „Stopp der Tb“ in den 18 
vorrangigen Ländern der Europäischen Region der WHO 
für den Zeitraum 2007–2015, den Rahmenaktionsplan 
zur Bekämpfung der Tuberkulose in der Europäischen 
Union und die infolge der Erklärung von Berlin ange-
nommenen nationalen Pläne „Stopp der Tb“ in Angriff 
genommen. 

Das Regionalbüro wird durch Bestandsaufnahmen der 
nationalen Tuberkuloseprogramme sowie durch andere 
Missionen in den Ländern fachliche Unterstützung leis-
ten. Es wird außerdem fachliche Unterstützung bei der 
Erstellung bzw. Aktualisierung von nationalen Plänen 
zur Tuberkulosebekämpfung leisten und dabei einen be-
sonderen Schwerpunkt auf den Bereich MDR-Tb legen. 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

WHA62.16 Globale Strategie 
und globaler Akti-
onsplan für öffentli-
che Gesundheit, 
Innovation und 
geistige Eigentums-
rechte 

Mit dieser Resolution haben die Mitgliedstaaten nach drei Jah-
ren komplexer und politisch sensibler Verhandlungen einen 
Aktionsplan für öffentliche Gesundheit, Innovation und geis-
tige Eigentumsrechte angenommen und sich in Bezug auf zu 
beteiligende Akteure sowie die maßgeblichen Indikatoren und 
Zeitrahmen geeinigt. 
 
In der Resolution wird die Generaldirektorin gebeten, die Un-
terstützung auf diesem Gebiet zu intensivieren und entspre-
chende Prioritäten zu setzen, und es wird auf den geschätzten 
Finanzierungsbedarf hingewiesen (der sowohl die nationalen 
Investitionen in diesem Bereich als auch die Kosten des 
WHO-Sekretariats und die Beiträge anderer internationaler 
Organisationen und Stiftungen einschließt). 

Die EU und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Region 
können und sollten bei der Umsetzung des Aktionsplans eine 
maßgebliche Rolle spielen, nicht nur durch Unterstützung des 
WHO-Sekretariats, sondern auch unmittelbar durch Maßnah-
men auf Länderebene sowie durch Einsatz ihrer eigenen Mit-
arbeiter und durch Sachleistungen ihrer nationalen Programme 
für Forschung und Entwicklung. 

Der Wortlaut der globalen Strategie und des dazugehöri-
gen Aktionsplans entspricht dem in den der Weltgesund-
heitsversammlung vorgelegten Dokumenten enthaltenen 
Text und wurde im Zuge informeller Konsultationen 
zwischen den Mitgliedstaaten und der EU vereinbart. 
 
In dem Aktionsplan wird die WHO nicht konkret als Ak-
teur in den Diskussionen über den Vertrag über For-
schung und Entwicklung im medizinischen Bereich auf-
geführt. 

Das WHO-Hauptbüro und die Regionalbüros müssen 
einen detaillierten Geschäftsplan ausarbeiten, in dem die 
Finanzierung und Umsetzung der für das WHO-
Sekretariat vorgesehenen Maßnahmen geregelt wird.  
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Verwaltungs-, Finanz- und Haushaltsfragen 

Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

WHA62.3 Ungeprüfter Zwi-
schenbericht über 
den Jahresabschluss 
der WHO für 2008 

Aufgrund der Einführung einiger Vorschriften aus den Inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards für den öffentlichen 
Sektor (IPSAS) im Jahr 2008 unterscheidet sich die Präsenta-
tion des Finanzberichts von der der Vorjahre. 

Das neue Format beginnt mit einer konsolidierten Leis-
tungsübersicht, die nun übersichtlicher nach Ausgaben-
kategorien gegliedert ist. 

Da es sich hier nur um einen ungeprüften Zwischenbe-
richt für das erste Jahr des Zweijahreszeitraums handelt, 
sind darin keine detaillierten Angaben zu den einzelnen 
Regionen enthalten; diese werden erst zum Ende des 
Zweijahreszeitraums vorliegen. 

WHA62.4 Stand der Erhebung 
der ordentlichen 
Beiträge, ein-
schließlich der Bei-
tragsrückstände von 
Mitgliedstaaten, die 
eine Berufung auf 
Artikel 7 der Sat-
zung rechtfertigen 
würden 

Die Stimmrechte Tadschikistans werden aufgrund von Zah-
lungsrückständen bei ihren Beiträgen in Höhe von 35 459 US-
$ ausgesetzt. 
 
Die Aussetzung bleibt so lange in Kraft, bis die Weltgesund-
heitsversammlung die Reduzierung der Zahlungsrückstände 
für ausreichend befindet. 

Das Regionalbüro sollte von Tadschikistan eine feste 
Zusage einholen, dass seine Zahlungsrückstände künftig 
schneller abgebaut werden. 

WHA62.5 Beitragsschlüssel 
2010–2011 

Da der aktuelle Beitragsschlüssel der Vereinten Nationen ge-
genüber der Finanzperiode 2008–2009 unverändert bleibt, 
wird für die WHO derselbe Beitragsschlüssel für den Zweijah-
reszeitraum 2010–2011 festgelegt. 

Das Verhältnis zwischen den Beiträgen der Mitgliedstaa-
ten bleibt gegenüber dem aktuellen Zweijahreszeitraum 
unverändert. 
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Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

WHA62.6 Änderungen der 
Finanzordnung und 
der Finanzvorschrif-
ten 

Die Weltgesundheitsversammlung hat die Änderungen an der 
Finanzordnung und den Finanzvorschriften (einschließlich der 
Einführung der IPSAS) mit Wirkung vom 1. Januar 2010 ver-
abschiedet. 

Die Einführung der IPSAS wird eine Verbesserung von 
Qualität, Transparenz und Rechtzeitigkeit in der finan-
ziellen Berichterstattung der Organisation zur Folge ha-
ben. 

WHA62.7 Änderungen des 
Personalstatus 

Durch die Änderungen des Personalstatus wird die Aussetzung der Regelung aufgehoben, wonach erforderlichenfalls die 
Versetzung oder Umsetzung von Bediensteten mit befristeter Anstellung ohne Beförderung zulässig ist, sofern eine klare 
Begründung vorliegt. Die Regionaldirektoren erhalten die Befugnis, bis zur Besoldungsgruppe P.6/D.1 einschließlich 
Beförderungen vorzunehmen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für einen kosteneffektiveren Personaleinsatz in der 
gesamten Region und wird eine wirksamere Nutzung der vorhandenen Mittel möglich.  

WHA62.8 Gehälter der Mitar-
beiter auf nicht ein-
gestuften Posten 
und Gehalt der Ge-
neraldirektorin 

In der Resolution wird die Anpassung der Gehaltsstufen für hochrangige WHO-Bedienstete geregelt: Generaldirektor, 
Stellvertretender Generaldirektor und Beigeordnete Generaldirektoren und Regionaldirektoren. 

WHA62.9 Resolution über die 
Bereitstellung der 
zweckgebundenen 
Mittel für den Fi-
nanzzeitraum 2010–
2011 

Die Weltgesundheitsversammlung stellte einen effektiven Gesamthaushalt aus Mitteln jedweder Herkunft in Höhe von 
4 539 914 000 US-$ für die Finanzperiode 2010–2011 fest. 

Die Weltgesundheitsversammlung beschloss, einen Betrag in Höhe von 1 023 840 000 US-$ für den Zweijahreszeitraum 
2010–2011 zuzuteilen. Dieser Betrag wird folgendermaßen finanziert: 

 Nettobeiträge der Mitgliedstaaten: 928 840 000 US-$ 

 Geschätzte sonstige Einnahmen in Höhe von 15 000 000 US-$ 

 Eine Übertragung aus dem Steuerausgleichsfonds in Höhe von 80 000 000 US-$. 

Die Weltgesundheitsversammlung nahm ferner zur Kenntnis, dass die freiwilligen Beiträge, die zur Deckung des nicht 
durch Nettobeiträge der Mitgliedstaaten gedeckten Anteils des effektiven Arbeitsetats erforderlich sind, sich auf 
3 596 074 000 US-$ belaufen. 

 

9/6    



 
E

U
R

/R
C

5
9/6 

S
eite 12 

   

Resolution der 125. Tagung des Exekutivrats 

Resolution Titel/Gegenstand Bedeutung für die Region Maßnahme(n)/Bemerkungen 

EB125.R1 Unabhängiger fach-
licher Aufsichts- 
und Beratungsaus-
schuss 

Durch diese Resolution wird die Einsetzung eines unabhängigen fachlichen Aufsichts- und Beratungsausschusses mit 
Rechenschaftspflicht gegenüber dem Programm-, Haushalts- und Verwaltungsausschuss des Exekutivrats bestätigt und 
sein Mandat festgelegt. Die Generaldirektorin wird Kandidaten für die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss sowie deren 
Ernennung durch den Exekutivrat auf seiner 126. Tagung vorschlagen. 
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Anhang 1 

Liste der von der 62. Weltgesundheitsversammlung verabschiedeten  
Resolutionen (Genf, 18.–22. Mai 2009) 

WHA62.1 Prävention von vermeidbaren Erblindungen und Beeinträchtigungen des Seh-
vermögens 

 
WHA62.2 Gesundheitliche Bedingungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-

schließlich Ost-Jerusalems und auf dem besetzten syrischen Golan 
 
WHA62.3 Ungeprüfter Zwischenbericht über den Jahresabschluss der WHO für 2008 
 
WHA62.4 Stand der Erhebung der ordentlichen Beiträge, einschließlich der Beitragsrück-

stände von Mitgliedstaaten, die eine Berufung auf Artikel 7 der Satzung rechtfer-
tigen würden 

 
WHA62.5 Beitragsschlüssel 2010–2011 
 
WHA62.6 Änderungen der Finanzordnung und der Finanzvorschriften 
 
WHA62.7 Änderungen des Personalstatus 
 
WHA62.8 Gehälter der Mitarbeiter auf nicht eingestuften Posten und Gehalt der Generaldi-

rektorin 
 
WHA62.9 Resolution über die Bereitstellung der zweckgebundenen Mittel für den Finanz-

zeitraum 2010–2011 
 
WHA62.10 Vorbereitung auf eine Influenzapandemie: Überlassung von Grippeviren, Zugang 

zu Impfstoffen und sonstige Nutzenteilung 
 
WHA62.11 Mittelfristiger Strategieplan 2008–2013 einschließlich des Programmhaushalts-

entwurfs 2010–2011 
 
WHA62.12 Primäre Gesundheitsversorgung und Stärkung der Gesundheitssysteme 
 
WHA62.13 Traditionelle Medizin 
 
WHA62.14 Abbau von Chancenungleichheit im Gesundheitsbereich durch Ansetzen an den 

sozialen Determinanten von Gesundheit 
 
WHA62.15 Prävention und Bekämpfung multiresistenter und extensiv resistenter Tuberkulo-

sestämme 
 
WHA62.16 Globale Strategie und globaler Aktionsplan für öffentliche Gesundheit, Innovati-

on und geistige Eigentumsrechte 
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Anhang 2 

Resolution der 125. Tagung des Exekutivrats 
(Genf, 23. Mai 2009) 

EB125.R1 Unabhängiger fachlicher Aufsichts- und Beratungsausschuss 
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